Betriebsvereinbarung
zur Übernahme und Rückzahlung von Fortbildungskosten
zwischen
der Firma ...,
vertreten durch die Geschäftsführung
Herrn/Frau ...
und dem Betriebsrat
der Firma ...,
vertreten durch deren/dessen Vorsitzende(n)
Herrn/Frau ...


Vorbemerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde die männliche Sprachform bei der Formulierung dieser Betriebsvereinbarung gewählt. Betriebsrat und Firma versichern, dass sie alle Beschäftigten und andere Personen diskriminierungsfrei und gleichberechtigt behandeln werden.

§ 1 – Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Kolleginnen und Kollegen, ausschließlich der Auszubildenden und der leitenden Angestellten. 

§ 2 – Fortbildungsanspruch
Der Arbeitgeber und der Betriebsrat sind sich einig, dass dem aktuellen Fachkräftemangel in der Firma unter anderem durch die Fortbildung bereits im Unternehmen Beschäftigter begegnet werden muss. Zwischen beiden Parteien dieser Vereinbarung besteht außerdem Einvernehmen, dass Fortbildungen – auch durch Übernahme der anfallenden Kosten – gefördert werden sollen.

§ 3 – Kostenübernahme
Der Arbeitgeber trägt die Kosten für von ihm veranlasste Qualifizierungsmaßnahmen, sofern diese nicht von Dritten übernommen werden.

§ 4 – Rückzahlung von Fortbildungskosten durch Beschäftigte
Die oder der Beschäftigte verpflichtet sich, die vom Arbeitgeber gemäß gesonderter individueller Fortbildungsvereinbarung übernommenen Kosten der Weiterbildungsmaßnahme, einschließlich – im Falle einer vollständigen Freistellung zu Fortbildungszwecken – während der Freistellung fortgezahlten Vergütung zu erstatten, wenn er das Arbeitsverhältnis vor Ablauf von ... Monaten nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung durch Eigenkündigung beendet. 

Dies gilt nicht, soweit die Eigenkündigung auf einem Verhalten des Arbeitgebers beruht, das den Beschäftigten in hinreichender Weise zu einer Eigenkündigung berechtigt. Ein solches Verhalten liegt vor allem dann vor, wenn ein wichtiger Grund gemäß § 626 Abs. 1 BGB vorliegt oder der Arbeitgeber vertragliche Pflichten nicht nur unerheblich verletzt. Diese Rückzahlungsverpflichtung besteht zudem nicht, wenn die oder der Beschäftigte das Arbeitsverhältnis durch berechtigte personenbedingte Eigenkündigung beendet.

§ 5 – Reduzierung der Rückzahlungspflicht bei Fortbestand des Arbeitsverhältnisses
Der Rückzahlungsbetrag vermindert sich um je 1/... pro Monat, den das Arbeitsverhältnis nach Beendigung der Ausbildung besteht.

§ 6 – Kündigung
Die Rückzahlungsverpflichtung besteht auch dann, wenn der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis verhaltensbedingt Gründen innerhalb der geltenden Bindungsfrist nach Abschluss der Fortbildung kündigt.

§ 7 – Nicht-Bestehen der Abschlussprüfung
Besteht die oder der Beschäftigte die Abschlussprüfung nicht, so hat sie bzw. er Anspruch auf die Anmeldung zur Wiederholungsprüfung und auf unbezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung zur erneuten Prüfung. Der Umfang der notwendigen Freistellung ist zwischen der oder dem Beschäftigten und dem Arbeitgeber zu bestimmen. Eventuell anfallende sonstige Kosten einer ersten Wiederholungsprüfung sind von der bzw. dem Beschäftigten und dem Arbeitgeber jeweils hälftig zu übernehmen, wenn die Wiederholungsprüfung von der oder dem Beschäftigten bestanden wird. Die Kosten weiterer Wiederholungsprüfungen trägt die oder der Beschäftigte vollständig selbst.

§ 8 – Abbruch der Maßnahme
Bricht die oder der Beschäftigte die Weiterbildungsmaßnahmen aus Gründen, die er allein zu vertreten hat, ab, so ist sie oder er zur Rückzahlung der vom Arbeitgeber bis dato aufgewendeten und noch anfallenden Kosten verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn die oder der Beschäftigte aus personenbedingten Gründen, einschließlich Krankheit, an der erfolgreichen Beendigung der Weiterbildungsmaßnahme gehindert ist.

..., den ...

Betriebsratsvorsitzende(r)						Geschäftsführung




Dieser kostenlose Download stammt aus einer Ausgabe von „Betriebsrat heute“.
Sollten sie noch kein Abonnent sein, können Sie Ihre KOSTENLOSE Gratis-Ausgabe jetzt kostenlos anfordern. Ich bin sicher: Sie werden begeistert sein!
· Ja, ich möchte „Betriebsrat heute“ gratis testen und von allen Vorteilen profitieren: 

Ich erhalte gratis die 1. Ausgabe des 8-seitigen Informationsdienstes „Betriebsrat heute“. Kostenlos und ohne jedes Risiko – sowohl in Print als auch digital als pdf. Die Probeausgaben beider Formate darf ich in jedem Fall behalten. Ebenso darf ich die Gratis-Broschüre „Die 7 besten Tipps für Sie als Betriebsrat in schwierigen Zeiten“ in jedem Fall behalten. Nach Erhalt habe ich eine Ansichtszeit von 4 Wochen. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten
1. Beide Formate konnten mich überzeugen: Dann muss ich nichts weiter tun. Melde ich mich innerhalb der Ansichtszeit nicht beim Verlag, erhalte ich automatisch die weiteren Ausgaben zu einem Preis von 20,90 € + 10,45 € = 31,35 € pro Ausgabe + MwSt. + 2,60 € Versand. Der Informationsdienst erscheint 32 mal im Jahr. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen.
2. Ich möchte „Betriebsrat heute“ nur in Print oder nur digital als PDF weiter beziehen: Dann gebe ich Ihnen in diesem Fall innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Ausgaben Bescheid, welche Variante ich gerne weiterbeziehen möchte. Dann beträgt der Preis für Print 20,90 € + MwSt. + 2,60 € Porto und Versand und für die digitale PDF-Version 20,90 € + MwSt. je Ausgabe. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen. Ich melde mich auch innerhalb der 4 Wochen nach Erhalt der Gratisausgabe, falls ich wider Erwarten keinen weiteren Bezug wünsche.
Vorname, Name:	____________________________________ (BETWSANG7)
Firma:		____________________________________
Straße + Nr.:	____________________________________
Postleitzahl:		____________________________________
Ort:			____________________________________
E-Mail:		____________________________________
Telefon:		____________________________________
Unterschrift:	____________________________________
Jetzt ausfüllen und absenden an:
· Fax: 0931-4170497
· Telefon: 0931-4170427
· Post: Praktische Medien für Betriebsräte, Winkelhausen 27, 51519 Odenthal
· E-Mail: kundenservice@praktimedia.de 
· Oder auf unserer Website unter www.praktimedia.de bestellen.

Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmen, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel, freie Berufe, öffentliche oder karitative Einrichtungen, den öffentlichen Dienst und Behörden sowie Verbände oder vergleichbare Institutionen und ist ausschließlich zur Verwendung in der beruflichen bzw. gewerblich oder selbständigen Arbeit vorgesehen. Nähere Auskünfte zum Datenschutz finden Sie unter www.praktimedia.de
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